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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Ustert, Mitgl. der gesejg. Räthe.

Band ii. Nro. cxxvm. Bern, den 6. Jan. i8°». (16. Nivose VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser^ Rath, 11. N ov.

(Fortsetzung.)

S e eretan wünscht, daß diese Botschaft der
lezthin ernannten Commission über eine würdige?
Dankäußerung für die Bewohner des Kantons
Solochurn, zugewiesen und dem Senat mitge-
theilt werde.

Dieser Antrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet folgende Bost

schaft:
Das Vollzlehungsdirektorium der einen und

untheilbaren helvetischen Republik, an die
gesezgebenden Räthe.
Bürger Gesezgeber!

Das Gesetz vom 8ten Juni in Betreff des
pflichtmäßigen Darleihens von Seite der Ge-
meinde- und Korporations-Güter enthält nicht
die geringste Zwangsklauftl; es würde also zum
Theil ohne Wirkung bleiven, wofern man die-
sem Mangel nicht abhelfen würde. Dem zufolge
schlägt Ihnen das Direktorium folgende Maß-
nahmen vor: Die Verwaltungen der Gemeinde-
und Korporations? Güter sollen ihre Quotam
ober das pflichtmäßige Anleihen zween Tage
nach der an sie geschehenen Aufforderung ent-
richten.

Noch über dieses Anleihen sollen sie von ihren
Eüwrn Eins vom Tausend als Contribution
bezahlen für jeden Tag der Verzögerung seit
dem Zeitpunkte, wo sie hätten bezahlen sollen

V'erzehen Tage nach diesem Zeitvunkte ist das
Voch-chungsdirektorinm bevollmächtigt, Hand
an die obenerwähnten Güter zu legen, und da'
von so viel verkaufen zu lassen, als theils das
àwchen, theils die verschuldete Contribution,

Die vollziehende Gewalt ist bevollmächtigt,
sich der Güter sowohl der Verwalter als anderer
Personen zu bemächtigen, welche die ihnen an-
vertrauten Gemeindgüter zurükhalten, und sich
bestrebe» würden, dieselben der Wirksamkeit des
Gesetzes zu entziehen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollz. Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktor, der Gen. Sekretär,

Mousson,
s Die Fortsetzung folgt.

Litterarische Gesellschaft desKan-
tons Luzern.

Zwei und vierzigste Sitzung, den 5. Dez.

Präsident: Guggenbühler.
»Was hat die Nachahmungssucht

für nachtheiligen Einfluß auf den
Staat?"

Bürger Professor Füglisthaler der
diese Frage beantwortet, bestimmt in seiner
Vorlesung darüber zuerst seine Ideen vo» der
N ach a h m u n g s s n ch t, indem er sie von
vernünftiger Nachahmung und von Nacheife-
rung unterscheidet. Dann sucht er in der Na-
tur der Nachahmnngssncht selbst die Bes
weise ihres schädliche« Einflusses auf.

Er sagt : 1) „ Es ist Natur der Nachah-
mungssucht, daß sie Sklavensinn entweder
voraussezt, oder erzeugt. ^ Der freie Mann
hat ein freies Urtheil über alles; der Nach-
ahmer hat gar kein Urtheil. Er nimmt an und
bethet nach, was andre urtheilen. Der freie
Mann kennt kein Ansehen über sich, kennt kei-tkà ^ ^ i "l" nliseycn uoer sicy, rennt lel--

betrat,, âteràtrichtungche andre Norm seiner Handlungsweise, als
licin Gutdünken und seinen Willen; der Nach-
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